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©Learnings
aus einem 
Selbstversuch



Wer ist verantwortlich?



The sole responsibility for the „unique Collectible“ created with
the help of the tools offered lies with the user who uploads the
„Collectible“.

There can be no guarantee or assurance of the uniqueness, 
originality or quality of any Collectible or Collectible Metadata.



Die wichtigsten
FRAGEN

die man stellen und 
beantworten sollte



Was bietet der Verkäufer dem Käufer an?



• Ist das digitale Werk im NFT selbst enthalten? 

• Oder nur ein Link?

• Ist ein solcher Link dauerhaft abgesichert?

• Wir auch eine physisches Exemplar versprochen?

• Wie soll die Übergabe erfolgen?

• Wie ist gesichert, dass das Eigentum bei 
Weiterveräußerung des NFTs mitwandert?



Eigentum am physischen Objekt?

• Titel: Kaufvertrag, Leihvertrag

• Modus: Körperliche Übergabe, Übergabe durch Zeichen oder durch 
Erklärung?

• Besitzer hält für den NFT-Halter das physische Kunstwerk inne;

• verankert (i) im Vertrag und (ii) in den Metadaten des NFT



Metadaten des NFT-Epitaphs



• Wird die Authentizität des Werks zugesichert?

• Erwirbt der Käufer eine Lizenz, um das Werk zu nutzen? 



Haben Sie alle Rechte am Content?



Source: https://www.thefashionlaw.com/hermes-pushes-for-summary-judgment-
in-lawsuit-over-metabirkins-nfts/

Hermès International, et al. v. Mason 

Rothschild

Hermès klagt den NFT-
Künstler:

• Verletzung
• Verwässerung
• Ausbeutung
• Cybersquatting
• falsche

Ursprungsbezeichnung
• Rufschädigung

Source: https://www.timeless.investments/assets/a079e6a4-
79d5-4ad2-9a0e-725ad05b4eef

The Birkin Bag The MetaBirkin



• Haben Sie das Werk selbständig und allein geschaffen? 

• Oder waren andere an der Arbeit beteiligt?

• Wurde Fremdmaterial eingebaut/verwendet?

• Wurden anderen bereits Rechte am Content eingeräumt, 
die der Nutzung als NFT entgegenstehen könnten?

• Haben Sie bei Nutzung fremder Werke eine entsprechende 
Lizenz eingeholt?



• Wer bietet den NFT an?

• Hat er das Recht dazu?

• Wie kann ich überprüfen, ob die Zusagen vertrauenswürdig 
sind (Rückfrage zB bei Galerie oder Management)? 



UND



In einer idealen NFT Welt sollten die 
Antworten auf diese Fragen beim 

Angebot eines NFTs
glasklar kommuniziert

werden.



Um gravierende 
Urheberrechtskonflikte zu 

vermeiden...



Exkurs Rücktrittsrecht

• Erwerb des NFT ein Fernabsatzgeschäft?
• B2C, ohne persönlichen Kontakt, mittels 

Fernkommunikationsmitteln

• Rücktrittsrecht (§ 11 FAGG)
• binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen

• Ausnahmen 
• wenn an physisches Objekt gekoppelt ? Wie Ware? Wie Immobilie?

• Oder digitale Inhalte?



Exkurs Rücktrittsrecht

• Kein Rücktrittsrecht bei digitalen Inhalten wenn:

• der Verbraucher der Lieferung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 
ausdrücklich zustimmt;

• der Verbraucher von dem Verlust des Rücktrittsrechts Kenntnis 
nimmt; 

• der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung zur 
Verfügung stellt und

• der Unternehmer mit der Lieferung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 
begonnen hat.





Exkurs zukünftige NFT Regulierung

• MiCA (EU-VO über Märkte für Kryptowerte)

• Neue Regulierungen mit strengere Auflagen für VASPs

• Ausgenommen NFTs, die für einzigartige (reale) Objekte wie Kunst, 
Musik und Videos stehen;

• Nicht ausgenommen fractionalized NFTs und Kollektionen?
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